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Synopse Straßenreinigungsgebührensatzung 
 

Bisherige Fassung Neue Fassung Hinweis 

Gebührensatzung für die Straßenreinigung der Stadt Alfeld 
(Leine) (Straßenreinigungsgebührensatzung) 
 
Aufgrund der §§ 10 und 111 des Niedersächsischen Kom-
munalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. 
GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 20.06.2018 (Nds. GVBl. S. 113), und des § 5 des Nieder-
sächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Fas-
sung vom 20.04.2017 (Nds.GVBl. S. 121), hat der Rat der 
Stadt Alfeld (Leine) in seiner Sitzung vom 20.12.2018 fol-
gende Satzung beschlossen: 

Gebührensatzung für die Straßenreinigung der Stadt Alfeld 
(Leine) (Straßenreinigungsgebührensatzung) 
 
Aufgrund der §§ 10 und 111 des Niedersächsischen Kom-
munalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der Fassung vom 
17.12.2010 (Nds. GVBI. S. 576), zuletzt geändert durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 24.10.2019 (Nds. GVBl. S. 309), des 
§ 52 des Niedersächsischen Straßengesetzes (NStrG) in der 
Fassung vom 24.09.1980 (Nds. GVBI. Seite 359), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 20.06.2018 (Nds. GVBI. Seite 112) 
und des § 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabenge-
setzes (NKAG) in der Fassung vom 20.04.2017 (Nds. GVBI. 
Seite 121), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 24.10.2019 (Nds. GVBl. S. 309) hat der Rat der Stadt Al-
feld (Leine) in seiner Sitzung am 11.12.2019 folgende Sat-
zung beschlossen: 

 
 
 
Anpassung der Rechtsgrundlagen, 
welche den Erlass der Satzung re-
geln, hier insbesondere noch die 
Aufnahme des Hinweises auf § 52 
NStrG, welcher die Straßenreini-
gung regelt.  

§ 1 
Allgemeines 

 
(1) Die Stadt führt die Reinigung der öffentlichen Straße, 

Wege und Plätze - im Folgenden einheitlich: Straßen ge-
nannt - innerhalb der geschlossenen Ortslage ein-
schließlich der Ortsdurchfahrten von Bundes-, Landes- 
und Kreisstraßen in der Kernstadt Alfeld als öffentliche 
Einrichtung durch. 

(2) Die Art und der Umfang der Inanspruchnahme sowie 
die Reinigungspflichten richten sich nach der Satzung 
über die Straßenreinigung in der Stadt Alfeld (Leine) 
(Straßenreinigungssatzung) sowie die Verordnung über 
die Art und den Umfang der Straßenreinigung in der 
Stadt Alfeld (Leine) (Straßenreinigungsverordnung) in 
den jeweils geltenden Fassungen. 

§ 1 
Allgemeines 

 
(1) Die Stadt führt die Reinigung der öffentlichen Straßen, 

Wege und Plätze – im Folgenden einheitlich Straßen ge-
nannt - innerhalb der geschlossenen Ortslage (§ 4 Abs. 1 
NStrG) und den Winterdienst als öffentliche Einrichtung 
Straßenreinigung nach Maßgabe der Satzung über die 
Straßenreinigung in der Stadt Alfeld (Leine) (Straßenrei-
nigungssatzung) sowie der Verordnung über die Art und 
Umfang der Straßenreinigung in der Stadt Alfeld (Leine) 
(Straßenreinigungsverordnung) in der jeweils geltenden 
Fassung durch. 

 
 
 

 
 
 
Erwähnung von § 4 NStrG als dy-
namischer Verweis zur Definition 
der geschlossenen Ortslage. 
 
Die Absätze 1 und 2 werden - un-
ter Hinzufügung des Winterdiens-
tes zur öffentlichen Einrichtung - 
zusammengefasst. 
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(3) Für die Straßenreinigung werden Gebühren nach den 
folgenden Vorschriften erhoben. 

(2) Für die Straßenreinigung werden Gebühren nach den 
folgenden Vorschriften erhoben. 

Folgende Passagen waren vorher an verschiedenen Stellen 
der bisherigen Satzung enthalten: 

 
 
 

 
 
4Als anliegende Grundstücke gelten auch solche Grundstü-
cke, die durch einen Graben, einen Grünstreifen, eine 
Mauer, eine Böschung oder in ähnlicher Weise von der 
Straße getrennt sind;  
das gilt jedoch nicht, wenn ein Geländestreifen zwischen 
Straße und Grundstück weder dem öffentlichen Verkehr ge-
widmet noch Bestandteil der Straße ist.  
(ehemals § 2 Abs. 1 Satz 4) 
 
Hinterliegergrundstücke sind Grundstücke, die nicht an eine 
dem öffentlichen Verkehr gewidmete, befahrbare und der 
Straßenreinigungspflicht unterliegende Straße angrenzen, 
aber durch eine derartige Straße erschlossen werden. 
(ehemals § 3 Abs. 1) 
Hinterliegergrundstücke sind u.a. Grundstücke, die an er-
schließungsrechtlich unselbstständige Privatwege-/straßen 
oder an nicht befahrbare öffentliche Wohnwege bzw. an 
eingeschränkt (Anliegerzufahrt auf Grundstücke) befahr-
bare öffentliche Stichwege angrenzen oder mittels Geh- o-
der Fahrrechte über vorderliegende Privatgrundstücke zu-
gänglich sind. 
(ehemals § 3 Abs. 2) 
 

§ 2 
Definition 

 
(1) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist grundsätzlich 

das Grundstück im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches und der Grundbuchordnung. 

(2) 1Anliegergrundstücke sind Grundstücke, die an die zu 
reinigende Straße angrenzen. 2Als Anliegergrundstücke 
gelten auch solche Grundstücke, die durch einen Stra-
ßengraben, eine Stützmauer, eine Böschung, einen 
Grün-, Trenn-, Seiten- oder Sicherheitsstreifen oder in 
ähnlicher Weise von der Straße getrennt sind.  
 

 

 

 
(3) 1Hinterliegergrundstücke sind die übrigen durch die 

Straße erschlossenen Grundstücke, die nicht an die zu 
reinigende Straße angrenzen. 2Grundstücke, die nur 
punktuell oder nur in geringer Breite mit der zur reini-
genden Straße zugewandten Grundstücksseite an die zu 
reinigende Straße anliegen, gelten als Hinterlieger-
grundstücke. 

(4) 1Der Begriff der Erschließung bezeichnet die tatsächli-
che und rechtliche Zugangsmöglichkeit. 2Sie kann über 
ein weiteres Grundstück erfolgen (Zuwegung) oder über 
einen unselbständigen Weg. 

(5) Die geschlossene Ortslage bestimmt sich nach § 4 Abs. 1 
Satz 2 und 3 NStrG. Sie wird durch Anlagen von allge-
meiner innerörtlicher Bedeutung wie Grünanlagen, 

 
 
 
Der sich ändernde Grundstücksbe-
griff ist einer der wesentlichen As-
pekte bei der Umstellung des Ge-
bührenmaßstabes. 
 
Der neu eingeführte § 2 über-
nimmt darüber hinaus die Defini-
tion verschiedener Begriffe, wel-
che in der bisherigen Satzung an 
verschiedenen Stellen zu finden 
waren. Zur besseren Vergleichbar-
keit der bisherigen Fassung mit der 
neuen Fassung werden die jeweili-
gen Formulierungen und ihre origi-
nären Fundorte in der Satzung in 
grauer Schrift dargestellt. Zudem 
bleiben sie in schwarzer Schrift an 
ihren bisherigen Standorten wei-
terhin enthalten. 
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Stadtwälder, Gewässer, Spiel- und Sportplätze, Kleingär-
ten, Friedhöfe, Verkehrsanlagen und in Planung begrif-
fene Projekte dieser Art nicht unterbrochen. 
 

§ 2 
Gebührenpflichtige 

 
(1) 1Gebührenpflichtig sind die Benutzer der öffentlichen 

Einrichtung Straßenreinigung. 2Mehrere Gebühren-
pflichtige sind Gesamtschuldner. 3Als Benutzer gelten 
die Eigentümer der Grundstücke, die an den im Stra-
ßenverzeichnis (Anlage 1) aufgeführten Straßen liegen. 
4Als anliegende Grundstücke gelten auch solche Grund-
stücke, die durch einen Graben, einen Grünstreifen, 
eine Mauer, eine Böschung oder in ähnlicher Weise von 
der Straße getrennt sind; das gilt jedoch nicht, wenn ein 
Geländestreifen zwischen Straße und Grundstück weder 
dem öffentlichen Verkehr gewidmet noch Bestandteil 
der Straße ist. 

(2) Den Eigentümern der anliegenden Grundstücke werden 
die Eigentümer der übrigen durch die Straße erschlosse-
nen Grundstücke (Hinterlieger) und die Nießbraucher (§ 
1030 BGB), die Erbbauberechtigten (§ 1012 BGB, § 1 
Erbbaurechtsverordnung), die Wohnungsberechtigten 
(§ 1093 BGB) und die Dauerwohn- bzw. Dauernutzungs-
berechtigten (§ 31 WEG) gleichgestellt. 

(3) Beim Wechsel des Gebührenpflichtigen geht die übrige 
Gebührenpflicht mit Beginn des auf den Übergang fol-
genden Kalendermonats auf den neuen Verpflichteten 
über. 

§ 3 
Gebührenpflichtiger 

 
(1) 1Gebührenpflichtige sind Benutzer der öffentlichen Ein-

richtung Straßenreinigung.  
2Als Benutzer der Straßenreinigung gelten die Eigentü-
mer der Grundstücke, die nach dem Straßenverzeichnis 
(Anlage 1) an gereinigten Straßen, Wegen und Plätzen 
liegen, und ihnen gleichgestellte Personen. 
 
 
 
 
 
 

(2) Den Eigentümern der Anliegergrundstücke werden die 
Eigentümer der Hinterliegergrundstücke sowie die 
Nießbraucher (§ 1030 BGB), die Erbbauberechtigten (§ 
1012 BGB, § 1 Erbbaurechtsverordnung), die Woh-
nungsberechtigten (§ 1093 BGB) und die Dauerwohn- 
und Dauernutzungsberechtigten (§ 31 WEG) gleichge-
stellt. 

(3) Beim Wechsel des Gebührenpflichtigen geht die Gebüh-
renpflicht mit Beginn des auf den Übergang folgenden 
Kalendermonats auf den neuen Verpflichteten über. 

(4) Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuld-
ner. 

 
 
 

 
Wird neu geführt als § 3 

 
 
 
 
 
 
Anliegergrundstücke wurden be-
reits in § 2 (Definition) beschrie-
ben. 
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§ 3 
Hinterliegergrundstücke 

 
(1) Hinterliegergrundstücke sind Grundstücke, die nicht an 

eine dem öffentlichen Verkehr gewidmete, befahrbare 
und der Straßenreinigungspflicht unterliegende Straße 
angrenzen, aber durch eine derartige Straße erschlos-
sen werden. 

(2) Hinterliegergrundstücke sind u.a. Grundstücke, die an 
erschließungsrechtlich unselbstständige Privatwege-
/straßen oder an nicht befahrbare öffentliche Wohn-
wege bzw. an eingeschränkt (Anliegerzufahrt auf 
Grundstücke) befahrbare öffentliche Stichwege angren-
zen oder mittels Geh- oder Fahrrechte über vorderlie-
gende Privatgrundstücke zugänglich sind. 

Siehe 
§ 2 - Definition 

 
Der Regelungsinhalt des bisheri-
gen § 3 wurde in den neuen § 2 in-
tegriert. 

§ 4 
Gebührenmaßstab 

 
(1) 1Maßstab für die Straßenreinigung ist die Straßenfront-

länge des Grundstücks, auf volle Meter abgerundet, zu 
der die Straße gehört. 2Als Straßenfrontlänge gilt die an 
die Straße anliegende Grundstücksbreite. 

(2) 1Bei Hinterliegergrundstücken i.S. von § 3 gilt als Stra-
ßenfrontlänge die der zu reinigenden Straße zuge-
wandte Grundstücksbreite. 2Als zur Straße zugewandt i. 
S. des Straßenreinigungsgebührenrechtes gilt eine 
Grundstücksseite, wenn sie parallel oder in einem Win-
kel bis einschließlich 45 Grad zur Straße verläuft. 

 
 
 
 
 
 

§ 4 
Gebührenmaßstab 

 
(1) 1Die Benutzungsgebühr für die Straßenreinigung errech-

net sich nach der Quadratwurzel aus der amtlichen Flä-
che des Grundstücks in Quadratmetern und der Reini-
gungsklasse der zu reinigenden Straße nach dem Stra-
ßenverzeichnis (Anlage 1). 2Maßgeblich für die Bestim-
mung der Reinigungsklasse ist bei Anliegergrundstücken 
die Straße, an die das Grundstück anliegt, und bei Hin-
terliegergrundstücken die Straße, durch die das Grund-
stück erschlossen wird. 3Die Quadratwurzel wird auf 
eine ganze Zahl abgerundet (Berechnungsfaktor). 

(2) Bei Grundstücken, die an mehrere Straßen anliegen, 
werden alle Straßen zur Berechnung herangezogen. 

(3) 1Wird ein Hinterliegergrundstück durch mehrere Stra-
ßen erschlossen, so sind die Gebühren nach der Straße 
zu berechnen, von der aus das Grundstück seine haupt-

 
 
 
§ 4 der neuen Satzung definiert 
den Quadratwurzelmaßstab. Der 
Berechnungsfaktor, mit welchem 
letztendlich der Gebührensatz 
multipliziert wird, ist auf eine 
ganze Zahl abzurunden. 
 
 
 
 
Liegt ein Grundstück an mehreren 
Straßen an, so werden der Berech-
nungsfaktor und damit die Gebüh-
renhöhe entsprechend multipli-
ziert.  
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(3) 1Der Kostenanteil, der auf das allgemeine Interesse an 

der Straßenreinigung sowie auf die Reinigung der Stra-
ßen oder Straßenteile entfällt, für die eine Reinigungs-
pflicht nicht besteht, trägt die Stadt. 2Er beträgt 25 % 
der Gesamtkosten der Straßenreinigung. 

sächliche Erschließung erhält. 2Hauptsächlich erschlos-
sen wird das Grundstück durch eine Straße, zu der un-
mittelbar der Weg führt, an dem das Grundstück seinen 
Hauptzugang hat. Gleiches gilt bei Erschließung über 
eine Zuwegung. 

(4) Ein Anliegergrundstück, das gleichzeitig im Verhältnis zu 
einer weiteren zu reinigenden Straße nach dem Stra-
ßenverzeichnis ein Hinterliegergrundstück darstellt, 
wird nicht als Hinterliegergrundstück veranlagt. 

(5) 1Die Straßenreinigungsgebühren sollen die Kosten der 
Straßenreinigung decken. 2Der Kostenanteil, der auf das 
allgemeine Interesse an der Straßenreinigung entfällt, 
beträgt 25 % der Gebühren für die Straßenreinigungs- 
und Winterdienstkosten nach § 52 Abs. 3 NStrG und 
wird von der Stadt getragen. 

(6) Die im Straßenverzeichnis (Anlage 1) aufgeführten Stra-
ßen werden in folgende Reinigungsklassen bzw. Winter-
dienstklassen eingeteilt: 

a. Reinigungsklasse I:  
Maschinelle Straßenreinigung, 1 x wöchentlich 

b. Reinigungsklasse II:  
Manuelle Straßenreinigung, 1 x wöchentlich 

c. Reinigungsklasse III:  
Winterdienst, nach Bedarf  

Hinterliegergrundstücke können 
jedoch nur über eine Straße er-
schlossen werden. 
 
 
Ein Anliegergrundstück kann nie 
gleichzeitig ein Hinterliegergrund-
stück zu einer anderen Straße dar-
stellen. 
Der Allgemeinanteil wurde zwi-
schenzeitlich in § 52 NStrG festge-
schrieben. An dieser Stelle erfolgt 
der Verweis auf die Fundstelle. 
 

§ 5 
Gebührenhöhe 

 
Die Reinigungsgebühr beträgt jährlich je Meter Straßenfront 
0,88 €. 

§ 5 
Gebührenhöhe 

 
Die Gebühr beträgt jährlich je Meter Berechnungsfaktor in 

 Reinigungsklasse I:  
Maschinelle Straßenreinigung:     0,75 € 

 Reinigungsklasse II 
Manuelle Straßenreinigung:  13,59 € 

 Reinigungsklasse III 
Winterdienst:      0,74 € 

 
 
 
Die Ermittlung der Gebührenhö-
hen ergibt sich aus den entspre-
chenden Vorauskalkulationen. 
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§ 6 
Einschränkung oder Unterbrechung der Straßenreinigung 

 
(1) 1Falls die Straßenreinigung aus zwingenden Gründen in 

einer Straße für weniger als einen Monat eingestellt 
werden muss, besteht kein Anspruch auf Gebührenmin-
derung. 2Ein Minderungsanspruch besteht auch nicht, 
wenn für weniger als drei Monate die Reinigung in einer 
Straße bzw. in rechtlich oder tatsächlich zulässigen Ab-
schnitten i.S. des Erschließungsbeitragsrechtes, insbe-
sondere wegen Straßenbauarbeiten oder anderer örtli-
cher Gegebenheiten in ihrer Intensität oder flächenmä-
ßigen Ausdehnung eingeschränkt werden muss. 

(2) Das gleiche gilt, wenn die Stadt aus von ihr nicht zu ver-
tretenen Gründen gehindert ist, die Straßenreinigung 
durchzuführen. 

(3) 1Bei Unterbrechung der Straßenreinigung über den in 
Absatz 1 genannten Zeitraum hinaus, sind Straßenreini-
gungsgebühren zunächst in voller Höhe weiter zu ent-
richten. 2Nach Feststellung des Unterbrechungszeitrau-
mes durch die Stadt wird die Höhe der sich daraus erge-
benden Gebührenminderung von Amts wegen ermittelt 
und gegenüber dem Gebührenpflichtigen zum nächst 
möglichen Zeitpunkt erstattet. 

§ 6 
Einschränkung oder Unterbrechung der Straßenreinigung 
 
(1) Falls die Straßenreinigung aus zwingenden Gründen an 

der Straße für weniger als 1 Monat eingestellt werden 
muss, besteht kein Anspruch auf Gebührenminderung. 

(2) Ein Minderungsanspruch besteht auch nicht, wenn für 
weniger als 3 Monate die Reinigung einer Straße bzw. in 
rechtlich oder tatsächlich zulässigen Abschnitten i. S. 
des Erschließungsbeitragsrechtes, insbesondere wegen 
Straßenbauarbeiten oder anderer örtlicher Gegebenhei-
ten ihre Intensität oder flächenmäßige Ausdehnung ein-
geschränkt werden muss. 

(3) Das gleiche gilt, wenn die Stadt aus von ihr nicht zu ver-
tretenden Gründen gehindert ist, die Straßenreinigung 
durchzuführen. 

 

 

§ 7 
Auskunfts- und Anzeigepflicht 

 
(1) Die Gebührenpflichtigen sind verpflichtet, auf Verlan-

gen die zur Festsetzung der Gebühren erforderlichen 
mündlichen und schriftlichen Auskünfte zu erteilen. 

(2) 1Der Stadt ist innerhalb eines Monats jeder Wechsel in 
der Person des Gebührenpflichtigen anzuzeigen. 2Zur 
Anzeige sind der bisherige und der neue Gebühren-

§ 7 
Auskunfts- und Anzeigepflicht 

 
(1) Die Gebührenpflichtigen sind verpflichtet, auf Verlan-

gen die zur Festsetzung der Gebühren erforderlichen 
mündlichen oder schriftlichen Auskünfte zu erteilen. 

(2) 1Der Stadt ist innerhalb eines Monats jeder Wechsel in 
der Person des Gebührenpflichtigen anzuzeigen. 2Zur 
Anzeige sind der bisherige und der neue Gebühren-
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pflichtige verpflichtet. 3Hat der bisherige Gebühren-
pflichtige die rechtzeitige Mitteilung schuldhaft ver-
säumt, haftet er für die Benutzungsgebühren die auf 
den Zeitraum bis zum Eingang der Mitteilung bei der 
Stadt entfallen, neben dem neuen Gebührenpflichtigen. 

pflichtige verpflichtet. 3Hat der bisherige Gebühren-
pflichtige die rechtzeitige Mitteilung schuldhaft ver-
säumt, haftet er für die Benutzungsgebühren, die auf 
den Zeitraum bis zum Eingang der Mitteilung bei der 
Stadt entfallen, neben dem neuen Gebührenpflichtigen. 

(3) 1Vorsätzliche oder leichtfertige Zuwiderhandlungen 
nach § 7 Abs. 1 und 2 sind Ordnungswidrigkeiten nach 
§ 18 Abs. 2 Nr. 2 NKAG. 2Jede Ordnungswidrigkeit kann 
mit einer Geldbuße bis zu 10.000 € geahndet werden. 

 

 
 
 
 
 
Der Aspekt der möglichen Verfol-
gung von Ordnungswidrigkeiten 
wird aus dem bisherigen § 8 in § 7 
integriert. 

§ 8 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig i.S. des § 18 Abs. 2 Nr. 2 des Nds. Kom-

munalabgabengesetzes handelt, wer vorsätzlich oder 
leichtfertig gegen die in § 7 Absätze 1 und 2 dieser Sat-
zung geregelten Pflichten verstößt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 
10.000,00 € geahndet werden. 
 

 
Neu enthalten in § 7 Abs. 3 

 

§ 9 
Entstehen und Ende der Gebührenpflicht 

 
1Die Gebührenpflicht entsteht mit dem Anschluss an die 
Straßenreinigung. 2Erfolgt der Anschluss an die Straßenrei-
nigung nach dem ersten Tag eines Monats, so entsteht die 
Gebührenpflicht mit dem ersten Folgemonat. 3Sie erlischt 
mit Ablauf des Monats, in welchem die Straßenreinigung 
eingestellt wird. 

§ 8 
Entstehen und Ende der Gebührenpflicht 

 
1Die Gebührenpflicht entsteht mit dem Anschluss an die 
Straßenreinigung. 2Erfolgt der Anschluss an die Straßenrei-
nigung nach dem ersten Tag eines Monats, so entsteht die 
Gebührenpflicht mit dem ersten Tag des Folgemonats. 3Sie 
erlischt mit dem Ablauf des Monats, in dem die Straßenrei-
nigung eingestellt wird. 
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§ 10 
Erhebungszeitraum, Entstehen der Gebührenschuld, Ver-

anlagung und Fälligkeit 
 
(1) Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr, an dessen An-

fang die Gebührenschuld entsteht. 
 
 
 
(2) 1Die Gebühren werden mit anderen Grundstücksabga-

ben erhoben. 2Sie werden am 15.02., 15.05., 15.08. und 
15.11. zu je ¼ ihres Jahresbetrages fällig. 3Entsteht oder 
ändert sich die Gebührenpflicht im Laufe eines Kalen-
dervierteljahres, so ist die für dieses Kalendervierteljahr 
zu entrichtende Gebühr zu dem nächsten Termin nach 
Satz 2 zu entrichten. 

§9 
Erhebungszeitraum, Entstehen der Gebührenschuld, Ver-

anlagung und Fälligkeit 
 
(1) 1Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr, an dessen Be-

ginn die Gebührenschuld entsteht. 2Bei Entstehung der 
Gebührenpflicht während des laufenden Kalenderjahres 
entsteht die Gebührenschuld mit dem Beginn der Ge-
bührenpflicht nach § 8 Satz 2. 

(2) 1Die Gebühr wird am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. 
zu je ¼ ihres Jahresbetrages fällig. 2Entsteht oder ändert 
sich die Gebührenpflicht im Laufe eines Kalenderviertel-
jahres, so ist die für dieses Kalendervierteljahr zu ent-
richtende Gebühr innerhalb eines Monats nach Heran-
ziehung vom Gebührenpflichtigen zu zahlen. 

(3) 1Die Straßenreinigungsgebühr wird durch Bescheid fest-
gesetzt. 2Die Gebühr kann zusammen mit anderen Ab-
gaben angefordert werden. 

 
 
 
 

 

§ 11 
Datenverarbeitung 

 
1Zur Ausführung dieser Satzung dürfen die mit der Ermitt-
lung, Festsetzung und Erhebung der Straßenreinigungsge-
bühren befassten Stellen die hierfür erforderlichen perso-
nen- und grundstücksbezogenen Daten ermitteln, sich von 
Dritten übermitteln lassen und verarbeiten. 2Die Weiter-
gabe der Daten darf auch regelmäßig und im Wege automa-
tisierter Abrufverfahren erfolgen. 

§10 
Datenverarbeitung 

 
(1) Zur Feststellung der sich aus dieser Satzung ergebenden 

Abgabepflichtigen sowie zur Festsetzung und Erhebung 
dieser Abgaben ist die Verarbeitung (§ 3 Abs. 2 NDSG) 
der hierfür erforderlichen personen- und grundstücks-
bezogenen Daten gern. §§ 9 und 10 NDSG (Vor- und Zu-
name des Abgabepflichtigen) und deren Anschrift; 
Grundstücksbezeichnung; nebst Größe und Grundbuch-
bezeichnung) durch die Stadt zulässig. 

 
 
 
Anpassung der Aspekte der Daten-
verarbeitung an die aktuelle Ge-
setzesentwicklung 
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(2) Die Stadt darf die für Zwecke der Grundsteuern des Lie-
genschaftsbuches und des Melderechts bekannt gewor-
denen personen- und grundstücksbezogenen Daten für 
die in Abs. 1 genannten Zwecke nutzen und sich die Da-
ten von den entsprechenden Behörden (z.B. Finanz-, Ka-
taster-, Einwohnermelde- und Grundbuchamt) übermit-
teln lassen, was auch im Wege automatischer Abrufver-
fahren erfolgen kann. 

 

§ 12 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese 6. Nachtragssatzung ist mit dem 01.01.2019 in 

Kraft getreten. 
(2) Die Satzung vom 20.12.1990 in der Fassung der 6. Sat-

zung zur Änderung der Gebührensatzung für die Stra-
ßenreinigung der Stadt Alfeld (Leine) tritt am 
31.12.2011 außer Kraft. 

 
 
 
 
 

Alfeld (Leine), 20.12.2018 
 

Stadt Alfeld (Leine) 
- Der Bürgermeister – 

gez. Beushausen 

§ 11 
Inkrafttreten 

 
(1) Die Gebührensatzung tritt am 01.01.2020 in Kraft. 
(2) Gleichzeitig treten die Gebührensatzung für die Stra-

ßenreinigung der Stadt Alfeld (Leine) (Straßenreini-
gungsgebührensatzung) vom 20.12.2011, zuletzt geän-
dert durch die 6. Nachtragssatzung vom 20.12.2018 so-
wie die Gebührensatzung für die Straßenreinigung - 
Winterdienst - der Stadt Alfeld (Leine) (Straßenreini-
gungsgebührensatzung - Winterdienst -) vom 
20.12.2011, zuletzt geändert durch die 8. Nachtragssat-
zung vom 20.12.2018 außer Kraft. 

 
Alfeld (Leine), 11.12.2019 

 
Stadt Alfeld (Leine) 

- Der Bürgermeister - 
 
 

Beushausen 

 
 
 
Die neue, kombinierte Straßenrei-
nigungsgebührensatzung ersetzt 
die beiden Gebührensatzungen für 
die maschinelle Straßenreinigung 
sowie den Winterdienst in ihren 
jeweiligen Fassungen. 

 


